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Folgende Arten umweltbezogener Informationen liegen vor:
a) Umweltbericht mit integriertem landschaftspflegerischem Pla-

nungsbeitrag: Kapitel zu den standörtlichen Rahmenbedingungen, 
Inhalten, Beschreibung der Inhalte und Darstellungen des Plans, 
dem Bedarf an Grund und Boden, der Einordnung des Plange-
bietes und den in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen 
festgelegten Zielen des Umweltschutzes, zu Emissionen, Abfällen 
und Abwässern, Risiken durch Unfälle und Katastrophen, Kumu-
lierungswirkungen mit benachbarten Plangebieten, zum Klima, zur 
Nutzung von Energie sowie eingesetzte Techniken und Stoffe sowie 
zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden. Darüber hinaus 
umfasst der Umweltbericht eine Beschreibung und Bewertung der 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung 
einschließlich der Maßnahmen zu ihrer Vermeidung, Verhinderung, 
Verringerung bzw. ihrem Ausgleich. Die Betrachtung der umweltre-
levanten Schutzgüter umfasst dabei:

• Boden: Bodenfunktionsbewertung, Eingriffsbewertung, eingriffsmi-
nimierende Maßnahmen.

• Wasser: Nicht-Betroffenheit von Schutzgebieten, Gewässerparzelle 
im Süden, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, Eingriffs-
bewertung.

• Klima und Luft: Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Klima 
und der Luftqualität, Eingriffsbewertung.

• Biotop- und Nutzungstypen: Beschreibung der Biotop- und Nut-
zungsstrukturen (Vegetationsaufnahme) und deren naturschutz-
fachlicher Wertigkeit, Bestands- und Eingriffsbewertung sowie 
eingriffsminimierende Maßnahmen.

• Artenschutzrecht: Hinweis auf einschlägige Vorschriften des be-
sonderen Artenschutzes.

• Natura-2000-Gebiete und sonstige Schutzgebiete: Benennung der 
nächstgelegenen Natura-2000-Schutzgebiete sowie Landschafts-
schutzgebiete, Eingriffsbewertung.

• Gesetzlich geschützte Biotope und Flächen mit rechtlichen Bindun-
gen: Keine Betroffenheit gesetzlich geschützter Biotope, Hinweise 
auf berührte Kompensationsflächen, Eingriffsbewertung.

• Landschaft: Auswirkungen auf das Landschaftsbild, Eingriffsbe-
wertung.

• Mensch, Wohn- und Erholungsqualität: Auswirkungen auf angren-
zende Nutzungsformen, Bewertung der Erholungsfunktion und der 
Auswirkungen der Planung.
Hinzu kommt die Berücksichtigung der Eingriffsregelung mit Er-
mittlung des Kompensationsbedarfs und Beschreibung der Ein-
griffsminimierung. Ferner umfasst der Umweltbericht eine Über-
sicht der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustands bei 
Nicht-Durchführung der Planung, Angaben zu den Kumulierungs-
wirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete und zu den in 
Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten und 
wesentlichen Gründen für die getroffene Wahl, zur Kontrolle der 
Durchführung von Festsetzungen und Maßnahmen der Planung 
sowie Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen, eine 
Zusammenfassung sowie eine Bestandskarte zu den Biotop- und 
Nutzungstypen.

b) Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 
3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind folgende Stellung-
nahmen mit umweltrelevanten Informationen eingegangen bzw. 
umweltrelevante Themen angesprochen worden:

• Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
(12.12.2023): Hinweise zum Umweltbericht sowie zur Eingriffs- 
Ausgleichsplanung.

• Kreisausschuss des Landkreises Fulda, Bauen und Wohnen 
(13.12.2023): Hinweise zu Oberflächengewässer und zum gesetz-
lichen Gewässerrandstreifen.

• Regierungspräsidium Kassel, Grundwasserschutz und Wasserver-
sorgung sowie Altlasten und Bodenschutz (07.12.2023): Hinweise 
zur Nicht-Betroffenheit von Wasserschutzgebieten, zu Altlasten und 
zum Bodenschutz.

• Regierungspräsidium Kassel, Oberirdische Gewässer und Hoch-
wasserschutz (04.12.2023): Hinweise zur Nicht-Betroffenheit von 
Oberflächengewässer und zu amtlich festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben können und dass gemäß § 4b BauGB ein Planungsbüro 
mit der Durchführung des Verfahrens beauftragt wurde.
Gemäß § 3 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Vereini-
gung i.S.d. § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen 
der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können.
Eiterfeld, 23.02.2024

Der Gemeindevorstand
der Marktgemeinde Eiterfeld
gez. Hermann-Josef Scheich

Bürgermeister
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Der Gemeindevorstand
der Marktgemeinde Eiterfeld
gez. Hermann-Josef Scheich

Bürgermeister

Bauleitplanung der Marktgemeinde 
Eiterfeld, Ortsteil Eiterfeld

13. Änderung des Flächennutzungsplans im 
Bereich „Glockenbaum“

Bekanntmachung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
2 Baugesetzbuch (BauGB)
Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Eiterfeld hat in ihrer Sitzung 
am 02.11.2023 die Aufstellung der 13. Änderung des Flächennutzungs-
planes im Bereich „Glockenbaum“ beschlossen. Das Planziel der 13. Än-
derung des Flächennutzungsplanes ist die Darstellung von „Gemischten 
Bauflächen“ gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
zulasten der bisherigen Darstellung von „Sonderbauflächen Einkaufs-
markt, Bestand“. Mit der teilräumlichen 13. Änderung des Flächennut-
zungsplanes werden auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
somit die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die städtebauliche 
Entwicklung und Bebauung des Plangebietes im Zuge der Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 11 „Glockenbaum“ - 3. Änderung geschaffen.
Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Änderung um-
fasst den Bereich des Plangebietes der 3. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 11 „Glockenbaum“ sowie die südlich angrenzend verbleibenden 
Sondergebietsflächen und kann der nachfolgenden Übersichtskarte 
entnommen werden.
Der Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung mit Begründung und 
Umweltbericht sowie die im bisherigen Verfahren eingegangenen um-
weltrelevanten Stellungnahmen werden in der Zeit von

Montag, dem 26.02.2024
bis einschließlich Freitag, dem 05.04.2024

im Internet unter der Adresse www.eiterfeld.de/rathaus/aktuelle-bau-
leitplanung/index.html veröffentlicht. Zusätzlich zur Veröffentlichung 
im Internet erfolgt eine öffentliche Auslegung der oben genannten Un-
terlagen im Bauamt der Gemeindeverwaltung Eiterfeld, Fürstenecker 
Straße 2, 36132 Eiterfeld, Ebene 3, Zimmer 306, zu den allgemeinen 
Dienststunden der Verwaltung
montags bis freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr
sowie montags von 13.30 bis 15.30 Uhr und
donnerstags von 13.30 bis 18.00 Uhr.

In Ausnahmefällen sind auch andere Termine nach vorheriger Verein-
barung möglich.
Während der oben genannten Dauer der Veröffentlichungsfrist kön-
nen Stellungnahmen abgegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, 
dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, bei Be-
darf aber auch auf anderem Weg, zum Beispiel schriftlich, in Textform 
oder zur Niederschrift, abgegeben werden können. Die elektronische 
Abgabe von Stellungnahmen ist bevorzugt unter der E-Mail-Adresse 
marktgemeinde@eiterfeld.de möglich.
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Deutsche Rentenversicherung Hessen
Auskunfts- und Beratungsstelle

36093 Fulda (Künzell)
Danziger Str. 2 Tel. : 0661 960 931 20
Fax : 0661 4803979 190
E-Mail: kundenservice-in-fulda@drv-hessen.de

Öffnungszeiten:
Mo., Do.   8:00 bis 18:00 Uhr
Di., Mi.   8:00 bis 15:00 Uhr
Fr.   8:00 bis 13:00 Uhr
Terminvereinbarung erbeten - jetzt auch online über
www.deutsche-rentenversicherung-hessen.de
Menüpunkt Service in Hessen > Online-Terminvergabe

Deutsche Rentenversicherung
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See – 
Versichertenälteste/r
Siegmund Wolf (VÄNR 544 05781)
Am Hohlenborn 35, 36132 Eiterfeld-Ufhausen  0 66 76/14 77
Julia Wolf (VÄNR 544 06998)
Am Hohlenborn 35, 36132 Eiterfeld-Ufhausen  0 66 76/14 77

Deutsche Rentenversicherung Hessen – Versicherungsältester
Franz-Georg Brandt
Steinberger Straße 17, 36088 Hünfeld  0 66 52/9 85 96 33
(nach Terminvereinbarung)  01 62/4 97 87 13
fgbrandt@web.de
Der in Hünfeld ansässige, ehrenamtliche Versicherungsältester und Bei-
sitzer im Widerspruchsausschuss der Deutschen Rentenversicherung 
Hessen, Herr Franz-Georg Brandt, berät Sie jederzeit sehr gerne zu 
Fragen Ihrer gesetzlichen Rente und steht Ihnen bei Rentenanträgen 
hilfreich zur Seite.

Tourist-Info Hessisches Kegelspiel
Am Anger 2, 36088 Hünfeld

Öffnungszeiten:
Mo - Do.   09:00 - 15:00 Uhr
Fr..   08:00 - 12:00 Uhr
E-Mail: info@hessisches-kegelspiel.de Tel.: 06652 / 180195
www.hessischeskegelspiel.de

Wertstoffhof Eiterfeld
Öffnungszeiten

April - Oktober November - März
dienstags 17.00 - 18.00 Uhr 16.00 - 17.00 Uhr
donnerstags 16.00 - 18.00 Uhr 15.00 - 17.00 Uhr
samstags 10.00 - 12.00 Uhr 10.00 - 12.00 Uhr

Fallen Kosten für die Benutzung des Wertstoffhofes an?
Die Unterhaltung der Wertstoffhöfe ist mit erheblichen Kosten verbunden. 
Aus diesem Grunde bitten wir um Ihr Verständnis, wenn wir für verschie-
dene Materialien Gebühren erheben müssen. Die Gebührenhöhe gilt 
seit dem Jahr 2007. Die Zahlung der Annahme der gebührenpflichtigen 
Abfälle erfolgt bargeldlos, d.h. grundsätzlich per EC-Karte.
Im Einzelnen werden folgende Gebühren erhoben:
Menge mineralischer

Bauschutt
unverwertbare
Baurestabfälle

Altholz

Kleinstmengen
(bis ca. 50 l)
(Schubkarre,
Mörtelfass,
Kofferraumladung)

3,00 EUR 6,00 EUR 4,00 EUR

Kleinmengen
(50 l bis 250 l)
(PKW- Kombi)

6,00 EUR 12,00 EUR 8,00 EUR

ab 250 l bis 0,5
(PKW- Kleinanhänger)

9,00 EUR 18,00 EUR 12,00 EUR

Altpapier aus Gewerbe- und
Dienstleistungsbetrieben pro 0,5 m³   6,00 EUR
Worauf sollten Sie achten?
Liefern Sie die verschiedenen Materialien bitte getrennt voneinander 
an. Sie vermeiden damit eine zeitraubende und mühsame Sortierung 
bei der Abgabe am Wertstoffhof. Nicht zuletzt können Sie durch die 
Vorsortierung Ihrer Abfälle auch Benutzungsgebühren sparen. Sie sollten 
nur solche Materialien anliefern, die auch am Wertstoffhof angenommen 
werden. Liefern Sie keinesfalls Sonderabfälle (z.B. Autobatterien, Altöl, 
Farben, Lacke, o.ä.) an. Solche Abfälle dürfen auf den Wertstoffhöfen 
aus Sicherheitsgründen nicht entgegengenommen werden. Nutzen Sie 
hierfür die Sonderabfallsammlung oder den Fachhandel bzw. Werkstät-
ten.
Es besteht auch die Möglichkeit, Kleinelektrogeräte, Batterien und 
Leuchtmittel kostenlos am Wertstoffhof abzugeben.

Räumlicher Geltungsbereich der 13. Änderung des Flächennut-
zungsplanes im Bereich „Glockenbaum“

genordet, ohne Maßstab

Sprechstunden in der Gemeindeverwaltung
montags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
dienstags und mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
aus organisatorischen Gründen und damit keine langen Wartezeiten für 
Sie entstehen, führen wir die Terminvergabe im Einwohnermeldeamt 
ab sofort wieder ein. Wir bitten um vorherige, telefonische Terminver-
einbarung.

Ihr Team des Einwohnermeldeamtes

Sprechzeiten des Bürgermeisters
nach telefonischer Vereinbarung  0 66 72/92 99-0

Sprechzeiten des Standesamts
Das Standesamt befindet sich im Rathaus und ist nur nach telefonischer 
Vereinbarung unter den Telefonnummern 0 66 72/92 99-25 oder 0 66 
72/92 99-34 zu erreichen. Bitte vereinbaren Sie zweckmäßigerweise 
einen Termin.

Sprechzeiten des Schiedsamts
Schiedsmann Martin Trabert
Obere Stoppelsbergstraße 8
36132 Eiterfeld Telefon: 0 66 72/78 64
E-Mail: schiedsamt@eiterfeld.de Mobil: 01 52/34 35 48 74
Stellvertretender Schiedsmann Matthias Schumacher
Eisenacher Weg 16
36132 Eiterfeld  Telefon: 0 66 72/2 11 88 38
Infos: www.bds.fulda.de
Bitte vereinbaren Sie zweckmäßigerweise einen Termin.

Sprechzeiten des Ortsgerichtes
Sprechtermin: Freitag  von 17:00 - 18:00 Uhr
Terminvereinbarungen mit dem Ortsgerichtsvorsteher Herrn Bernd Wie-
gand, Leimbach sind unter Tel. Nr. 06672/9180091 möglich.

Öffnungszeiten der Büchereien
Gemeindebücherei Ufhausen
Dorfgemeinschaftshaus Ufhausen, Vor dem Tor 38
dienstags  von 17.00 bis 18.00 Uhr
Katholische öffentliche Bücherei Eiterfeld
Pfarrzentrum Eiterfeld, Marktstraße 4
dienstags  von 17.30 bis 19.00 Uhr (auch während der Schulferien)


